
Kreises Recklinghausen vom 27.02.2001
Deutsche Grundkarte 1:5000, vervielfältigt mit Genehmigung des Vermessungs-und Katasteramtes des

Dieser Plan besteht aus der zeichnerischen Darstellung mit den textlichen Festsetzungen. Diesem
Bebauungsplan ist eine Begründung beigefügt.

Datum

Bearbeiter

Maßstab 1:500 Gemarkung Waltrop, Flur 54

24.02.2021

Schm

Aufhebungsplan zum Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 55 "Verdistraße"

Der Rat der Stadt Waltrop hat am
15.04.2021 die Einleitung des
Verfahrens zur Aufhebung des
vorhabenbezogenen
Bebauungsplans Nr. 55
"Verdistraße" gem. § 2 (1) BauGB
im vereinfachten Verfahren nach
§ 13 BauGB beschlossen.
Der Beschluss ist am 16.04.2021
öffentlich bekannt gemacht
worden.

Waltrop, den 02.07.2021

______________
Mittelbach

(Bürgermeister)

Aufgestellt gem. § 2 (1) BauGB in
der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBL.I.S.
3634).

Waltrop, den 02.07.2021
Der Bürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung
Im Auftrag

________________
Scheiba
(Dezernent)

Der Rat der Stadt Waltrop hat am
15.04.2021 den Entwurf der
Aufhebung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 55
"Verdistraße" und die öffentliche
Auslegung der Planunterlagen der
Aufhebung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 55
"Verdistraße" gem. § 3 (2) BauGB
beschlossen.

Waltrop, den 02.07.2021

_______________
Mittelbach

(Bürgermeister)

Ort und Zeit der öffentlichen Auslegung
des Entwurfes der Bebauungs-
planaufhebung ist am 16.04.2021
ortsüblich bekannt gemacht worden mit
dem Hinweis gem.
§ 3 (2) Satz 2 BauGB.

Waltrop, den 02.07.2021

Der Bürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung
Im Auftrag

_______________
Scheiba
(Dezernent)

Der Entwurf der Aufhebung des
vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 55 "Verdistraße" und die
Begründung haben gem. § 3 (2)
BauGB für die Dauer von einem
Monat vom 26.04.2021 bis
einschließlich 28.05.2021 öffentlich
ausgelegen.

Waltrop, den 02.07.2021
Der Bürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung
Im Auftrag

_________________
Scheiba
(Dezernent)

Der Rat der Stadt Waltrop hat am
30.06.2021 über sämtliche im Laufe
des Verfahrens eingegangene
Stellungnahmen beschlossen.

Der Rat der Stadt Waltrop hat den
Aufhebungsplan zum
vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 55
"Verdistraße" und die Begründung
am 30.06.2021 als Satzung gem. § 10
BauGB beschlossen.

Waltrop, den __.__.____

_______________
Mittelbach

(Bürgermeister)

Der Satzungsbeschluss gem. § 10
BauGB sowie der Ort, an dem der
Aufhebungsplan und die Begründung zu
jedermanns Einsicht bereitgehalten
werden, sind am __.__.____ gem. § 10
(3) BauGB ortsüblich bekanntgemacht
worden. Mit der Bekanntmachung ist der
Bebauungsplan in Kraft getreten.

Waltrop, den __.__.____

Der Bürgermeister
Fachbereich Stadtentwicklung
Im Auftrag

_______________
Scheiba
(Dezernent)
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